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Sorgen für neue Kunsträume:  
die FKK-Initiatoren Le Dudds  
und Christine Mühlberger

KUNST AUF ZEIT
Die Voraussetzungen für das Konzept des FKK sind simpel: ein 
Zwischenmietvertrag, Strom für die Beleuchtung und die Mög-
lichkeit, auch mal ein paar Nägel in die Wand zu schlagen. Eine 
funktionierende Heizung sei ein weiterer Pluspunkt, sagt Le 
Dudds, der sich an einige kalte Abende in der Luisenstraße erin-
nert. Die Tatsache, dass man seine Werke nicht wie üblich auf 
einer weißgetünchten Galeriewand platziert, sondern die vorge-
gebenen Flächen nutzen muss, sehen die beiden nicht unbedingt 
als Nachteil. Eher als willkommene und spannende Herausforde-
rung. „Man ist gezwungen, mit dem Raum zu arbeiten, und muss 
sich darauf einlassen.“ Darauf einlassen müssen sich auch die 
Vermieter der leerstehenden Immobilie. Diesbezüglich sei im 
Vorfeld häufig Überzeugungsarbeit zu leisten, sagt Christine 
Mühlberger. „Viele scheuen den Aufwand, obwohl der sich abso-
lut in Grenzen hält. Wir kümmern uns ja um alles.“

Willkommene Abwechslung

Genau wie die Kunstschaffenden, beschäftigen sich auch die Be-
sucherinnen und Besucher mit dem Ausstellungsort. Die Ver-
gangenheit der nun im Namen der Kunst zweckentfremdeten 
Räume sei häufig ein Thema, das viele ansprechen. „Besonders 
die Anwohner sind immer sehr interessiert“, so Mühlberger. Das 
Konzept der Zwischennutzung als Kulturraum werde von den 
allermeisten trotzdem als willkommene Abwechslung und als 
Alternative zum gastronomischen Angebot begrüßt. „Viele Men-
schen wollen mehr Kunst im Viertel“, ist sich Le Dudds sicher. 
Auch wenn es in der Vergangenheit die ein oder andere Be-
schwerde wegen der Lautstärke gegeben habe. Verständlich, 
denn schließlich ist im Aktionszeitraum jedes Wochenende Ver-
nissage. „Wir haben während der Zeit in der Luisenstraße viel 
dazugelernt, was den Umgang mit Anwohnern betrifft“, so Le 
Dudds.

Beide Initiatoren pflegen eine lange und intensive Beziehung 
zum Luisenviertel, haben ihre Kindheit und Jugend hier ver-
bracht. „Das Luisenviertel ist der Dreh- und Angelpunkt für die 
freie Wuppertaler Kulturszene“, sagt Christine Mühlberger. 
Trotzdem sind sie nicht abgeneigt, auch Räume in anderen Stadt-
teilen für FKK-Aktionen zu nutzen. Wichtig sei in erster Linie 
die fußläufige Erreichbarkeit. „Wir werden auf jeden Fall wei-
termachen“, so Le Dudds. Und die nächste Ausstellung ist bereits 
in Planung: Am ersten (2. und 3.12.) und am zweiten Wochen-
ende (9. und 10.12.) im Dezember öffnen sich noch einmal die 
Türen zur Spielhalle in der Sophienstraße. Wer auch zukünftige 
Ausstellungen nicht verpassen will, dem sei der Instagram- 
Account fkk_wtal ans Herz gelegt.  

von Marc Freudenhammer

Das Freie Kunst-Kollektiv Wuppertal 
will leere Räume mit Kunst und Kul-
tur füllen. Die ersten Aktionen kamen 
gut an. Jetzt blicken die Initiatoren 
weiter nach vorne.

Die holzvertäfelten Wände sind entweder mit schwarzem Lack 
gestrichen oder leuchten Rot. Der ebenfalls rote Boden wurde 
wohl bewusst mit einem leicht zu reinigenden und strapazierfä-
higen Belag versehen. Durch die schlauchförmige Bauweise ge-
langt nur sehr wenig Tageslicht bis in die hinteren Räumlichkei-
ten. Einst blinkten hier die Spielautomaten, deren Abdrücke man 
an einigen Stellen noch immer auf dem Fußboden sehen kann. 
Man kann sich vorstellen, wie Menschen an diesem Ort ihre 
Münzen nach und nach in die Schlitze der Automaten gleiten 
ließen. Immer mit der Hoffnung, am Ende mit etwas mehr als 
vorher in den Taschen nach Hause zu gehen. Mit ziemlicher Si-
cherheit war das in den meisten Fällen nicht so. An diesem Frei-
tag im September ist das nur noch eine vage Erinnerung. Und die 
ehemalige Spielhalle in der Sophienstraße eine Kunstausstellung 
auf Zeit.

Raummangel

Leerstehende Ladenlokale sind ein deprimierender Anblick. Sie 
erinnern an gescheiterte Geschäftsideen. Sie sind gezeichnet von 
dem, was sich andere Menschen ausgedacht haben und was nun 
zu einem Ende gekommen ist. Sie stehen unübersehbar für ein 
Problem, das alle deutschen Innenstädte eint. Selbst im sonst so 
belebten Luisenviertel gehören leere Schaufenster und verlasse-
ne Räume zum öffentlichen Leben dazu. Die Kunstschaffenden 
Christine Mühlberger und Le Dudds, der seinen bürgerlichen 
Namen nicht gedruckt sehen möchte, haben aus dieser Misere 
eine neue Idee geboren. 

Kennengelernt haben sich die beiden im Rahmen der WOGA 
2022. Ihre gemeinsame Ausstellung in der leerstehenden Fahr-
radwerkstatt Pedalero in der Luisenstraße hat eine Reihe weite-
rer Künstlerinnen und Künstler zum Mitmachen angeregt. Das 
Konzept kam so gut an, dass immer mehr Ausstellungswillige 
dazukamen. Am Ende nutzten sie den Raum für insgesamt zehn 
Wochen weiter. Jedes Wochenende gab es Wechselausstellungen. 
Das WOGA-Wochenende war da schon längst vorbei. Das war 
die Geburt des Freien Kunst-Kollektivs. „Es gibt für Künstler:in-
nen immer das Problem, dass es zu wenig Räume gibt“, sagt Le 
Dudds. 

Ende September konnten die beiden Initiatoren einen neuen 
Raum für ihr Kollektiv ergattern: die eingangs erwähnte, ehe-
malige Spielhalle. An sechs Wochenenden haben insgesamt 
zwanzig Kulturschaffende den Raum genutzt, um ihre Bilder 
auszustellen oder sich anderweitig kreativ zu betätigen. „Wir se-
hen uns überhaupt nicht als Kuratoren oder Galeristen“, sagt 
Mühlberger. Und ihr Kollege Le Dudds ergänzt: „Wir geben den 
Künstlerinnen und Künstlern nicht vor, was sie machen sollen. 
Die Räumlichkeiten können zum Beispiel auch als temporäres 
Atelier genutzt werden.“ Das sei schon mehrfach in Anspruch 
genommen worden. 
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DAS BESONDERE VIERTEL  
IN WUPPERTAL 
Jede Stadt hat besondere Orte, von denen Auswärtige oder Freunde gerne 
erzählen. Das Luisenviertel in Wuppertal-Elberfeld ist so ein besonderer Ort. 

Mit dem Viertelmagazin, initiiert von der IG Friedrich-Ebert-Straße e. V. und 
unterstützt von der IG Luisenstraße e. V., wollen wir die Einzigartigkeit des 
Luisenviertels einem breiteren Publikum zugänglich machen. Es ist eine 
Einladung an alle Leserinnen und Leser, sich im Viertel zu treffen, bummeln 
und zu verweilen.

Frühling 25 | Viertelmagazin.de

Frühjahr 2024 | Viertelmagazin.de

Headline ...

Das Magazin für die Gäste 
der Friedrich-Ebert-Straße 
und des Luisenviertels Luisenviertel – das Magazin

Winter 23 | Viertelmagazin.de

TREP

Miriam Scherff ist Wuppertals neue Oberbürgermeisterin.  
Bei unserem Interview auf den Stufen der Laurentiuskirche erzählt 
sie von ihren Plänen für die Stadt und für unser Viertel. 

Oberbürgermeisterin  
Miriam Scherff  
auf den Stufen der  
Laurentiuskirche.

Die Freude in der Redaktion ist groß, als 
uns die Zusage erreicht. Miriam Scherff 
hat sich bereiterklärt, uns spontan ein  
Interview zu geben. Wir vereinbaren kur-
zerhand ein Treffen an einem der belieb-
testen Orte im Viertel: dem Lau ren ti us-
platz. Mit Miriam Scherffs Eintreffen 
lichtet sich die dichte Wolkendecke und 
der Platz auf der Treppe direkt vor der 
Laurentiuskirche lockt mit Sonnenstrah-
len. Der perfekte Ort für einen kurzen 
Plausch, denn Miriam Scherff hat nicht 
allzu viel Zeit. 

Nur knapp eine Woche Verschnaufpause 
hat sich die 36-jährige (zu diesem Zeit-
punkt designierte) Oberbürgermeisterin 
nach ihrem Wahlerfolg gegönnt. Sogar das 
Smartphone musste in dieser Zeit schwei-
gen. „Es tat gut, sich mal wieder ganz auf 
die Familie konzentrieren zu können“, so 
Scherff. Mit knapp 75 Prozent konnte sie 
sich gegen ihren Rivalen Matthias Nocke 
in der Stichwahl durchsetzen. Ein Erd-
rutschsieg der SPD-Kandidatin. Inzwischen 
hat sie ihre Tätigkeit als Oberbürgermeis-
terin aufgenommen, hat sich voll und ganz 
in die wichtigsten Themen eingearbeitet, 
mit etlichen Menschen gesprochen und 
ziemlich sicher einen randvoll gefüllten 
Terminkalender, der kurzfristige Treffen 
wie das heutige wohl unmöglich macht.   

 
Besondere Atmosphäre

Schon Scherffs Wahlkampf war geprägt 
von Nähe und Menschlichkeit. Als die 

„frische Kraft“ will sie jetzt in ihrem Amt 
durchstarten. So war es auf den Wahlpla-
katen zu lesen. Und so wirkt sie auch bei 
unserem Interview. Wie ist ihr Blick auf 
das Luisenviertel? Als gebürtige Cronen-
bergerin ziehe es sie meistens eher in die 
Natur als in die Stadt. Wenn es aber dar-
um geht, sich an zentraler Stelle zu treffen 
oder auch mal in Ruhe shoppen zu gehen, 

dann sei das Viertel die erste Wahl. „Ich 
bin gerne hier, weil es eine ganz besondere 
Atmosphäre gibt.“ Die inzwischen etab-
lierte Mini-Fußgängerzone rund um den 
Laurentiusplatz hält Scherff für eine sehr 
gute Idee, wenn auch mit dem Hinweis, 
dass es derartige Änderungen grundsätz-
lich nur in Abstimmung mit den Anwoh-
ner:innen geben dürfe. „Das funktioniert 
einfach nicht überall“, sagt sie. „Vor allem 
der Einzelhandel muss mitziehen. Da darf 
es keine Entscheidungen über die Köpfe 
hinweg geben.“ 

Im Luisenviertel, so Scherff, sei ja vor allem 
der „besondere Einzelhandel“ beheimatet. 
Die vielen kleinen inhabergeführten Bou-
tiquen machen den Charme aus, der das 
Einkaufserlebnis von dem in der Innen-
stadt unterscheide. „Wenn ich durchs 
Viertel gehe, finde ich eigentlich immer 
irgendetwas“, schwärmt Miriam Scherff. 

Diesen Charme und diese Vielfalt müsse 
man unbedingt erhalten. Das gängige Bild 
der Innenstadt als großes Shoppingareal 
müsse ohnehin neu gedacht werden. „Mit 
der riesigen Auswahl im Internet können 
die Geschäfte in der City längst nicht mehr 
mithalten. Wir müssen die Menschen vor 
Ort dabei unterstützen, für die Kunden ei-
nen Mehrwert zu schaffen, den es online 
nicht gibt.“ 

Um die Innenstadt insgesamt wieder attrak-
tiver zu machen, brauche es außerdem 

mehr freie Räume, sowohl für die junge 
als auch für die ältere Generation. Am 
liebsten für beide zusammen. Wie zum 
Beispiel der Deweerth’sche Garten oder 
der Laurentiusplatz. Auch das fußläufig 
erreichbare ehemalige Galeria-Kaufhof- 
Gebäude biete eine gute Gelegenheit, um 
einen neuen „generationenübergreifenden 
Austauschort“ zu schaffen, so Scherff. Die 
konkreten Pläne dafür kenne sie zwar ak-
tuell noch nicht, die Idee einer gemischten 
Nutzung – unter anderem auch als bezahl-
barer Wohnraum für Studierende – begrüßt 
sie aber.  

Wuppertals Stärken

Wenn Miriam Scherff über ihre Heimat-
stadt spricht, dann vor allem, um die bislang 
zu wenig geförderten Vorzüge zu betonen: 

„Wir müssen grundsätzlich darüber nach-
denken, was Wuppertal zu bieten hat, was 
andere Städte nicht haben.“ Dabei gebe es 
bereits heute viele Dinge, die es lohnt, 
weiter zu fördern und stärker nach außen 
zu tragen. Zum Beispiel die lebhafte freie 
Kulturszene oder die Gastronomie und 
nicht zuletzt die anstehende Bundesgar-
tenschau. Letztere wird in nicht einmal 
sechs Jahren die Besucher:innenzahlen 
auch im Luisenviertel deutlich in die Höhe 
treiben. Aber es ist mehr als das. Miriam 
Scherff: „Wir müssen uns bestmöglich da-
rauf vorbereiten und gemeinsam mit den 
Menschen gute Ansätze entwickeln.“ Und 
das möglichst zeitnah, denn schließlich 
gebe es eine klare Deadline, die sich nicht 
einfach nach hinten verschieben lasse.

Man kann also festhalten: Es gibt viel zu 
tun für die neue Oberbürgermeisterin. 
Hoffen wir, dass sie trotzdem dann und 
wann die Zeit findet, um im Luisenviertel 
zur Ruhe zu kommen.

von Marc Freudenhammer
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„ Wir müssen die Menschen 
vor Ort dabei unterstüt-
zen, für die Kunden einen 
Mehrwert zu schaffen.“ 
Miriam Scherff

PEN
TALK
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Politik

Nur noch wenige Tätowierer verstehen sich als Kunst-
handwerker. Viertel-Urgestein Peter Karlsruhen schon. 

Mit Punk und Rebellion habe die heutige Tattooszene 
aber nicht mehr viel am Hut. Eigentlich schade, oder?  

Tätowierungen  
haben als Statement 
ausgedient, findet 
Peter Karlsruhen. 
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Punk is dead – oder doch nicht? Wenn 
man Peter Karlsruhen, bunte Haare, bunte 
Haut, schwarzes Shirt, so zuhört, kommt 
man nicht umhin, der guten wilden Zeit 
ein Stück weit nachzutrauern. Damals, so 
Karlsruhen, hätten Tätowierung noch den 
rebellischen Geist einer Subkultur wider-
gespiegelt. Allerdings nicht nur äußerlich. 
Die farbigen Tintenspuren zeigten den 
Spießern: Ich mache nicht mit. Ich mache 
mein eigenes Ding. Heute tauge das Tattoo 
nicht mehr, um sich von der uniformen 
Masse abzugrenzen. Vielmehr seien Täto-
wierungen selbst zu einem Massenphäno-
men geworden. Von der Ideologie dahin-
ter ganz zu schweigen. „Die Exklusivität 
wurde bis zur Unkenntlichkeit vermark-
tet. Die Reibung ist weg“, so der Tätowie-
rer, der mit seinem Laden Kraftwerk seit 
über 20 Jahren in der Luisenstraße eine 
feste Adresse für Tattooliebhaber ist. 

Masse statt Klasse

Inzwischen ist das Kraftwerk sogar der 
dienstälteste Tattooladen in Wuppertal. 
Inhaber Karlsruhen ist aber alles andere 
als von gestern: „Individualismus ist eine 
Lüge des Kapitalismus“, sagt er. „Das hat 
nichts mehr mit Individualität zu tun.“ 
Und das klingt dann doch wieder ein  
kleines bisschen nach Rebellion. Das Ich-
mache-mein-Ding-Denken hat also schein-
bar überlebt. 

Alle fünf Monate reist Peter Karlsruhen 
nach Berlin, um dort seine Stammkund-
schaft im Red-Chapel-Tattoostudio zu 
versorgen. Das habe sich in den letzten 
zehn Jahren nicht verändert, sagt er. Alles 
andere aber schon. Der Tätowierer findet 
drastische Worte für den Wandel in der 
Szene, spricht sogar von der „Implosion 
des Tattoomarktes“. Die Begründung: „Es 
gibt immer mehr Tätowierer, aber nur 
wenige setzen auf künstlerische Qualität“, 

so der 58-Jährige. Mit möglichst wenig 
Aufwand viel Effekte erzielen, sei anschei-
nend das Credo vieler Newcomer. Mittler-
weile gebe es sogar Franchiseunternehmen, 
die zum Beispiel Kurse anbieten, um be-
ruflich in den Markt einzusteigen. Man 
könnte auch von der McDonaldisierung 
der Tattooszene sprechen. Die Jugend will 
er dafür aber nicht verantwortlich machen.

„Es gibt sehr viele junge Talente.“ Die treffe 
er zum Beispiel auf sogenannten Tatto-
conventions, die mittlerweile selbst zu 
riesigen Marketingveranstaltungen gewor-
den sind. Einige erfolgreiche Tätowierer 
treten dort gerne mal als Markenbotschaf-
ter auf. Seine Kritik – wenn man es über-
haupt so nennen will – richtet sich nicht 
gegen den Nachwuchs. Es geht Karlsruhen 
schlicht und einfach um den Erhalt einer 
über Jahrhunderte entwickelten Kunst-
form. „Wir sprechen hier über die älteste 
Kunst der Menschheit.“ Und das ist nicht 
übertrieben. Schon Gletschermumie Ötzi 
war tätowiert, allerdings nicht aus ästhe-
tischen, sondern aus medizinischen Grün-
den, wie man vermutet. 

Für die Seefahrer im 16. Und 17. Jahrhun-
dert waren die von ihren Reisen mitge-
brachten Tätowierungen noch Beweise 
ihrer Abenteuerlust. Und auch Zeugnis ei-
ner Verbindung zu exotischen Kulturen. 

„In Europa waren Tätowierungen lange 
Zeit von der Katholischen Kirche verbo-
ten“, so Peter Karlsruhen. Irgendwann 
dann landeten die bunten Zeichnungen 
auf der Haut rebellischer Punks in Europa, 
die sich auch durch ihr Äußeres von der 
kapitalistischen Welt abgrenzen wollten. 
Die Betonung liegt hierbei auf „auch“, 

denn wie Karlsruhen sagt, „ging es nie um 
das Styling, sondern immer um die innere 
Haltung.“ Genau die scheint sich der Täto-
wierer über die ganze Zeit erhalten zu ha-
ben. Das Handwerk ist sein Leben, seine 
Identität, seine Vergangenheit – und Zu-
kunft. Ein belangloses Gespräch mit Karls-
ruhen über schwarze Linien und kont-
rastreiche Flächen scheint unmöglich. 
Immer geht es auch um das große Ganze. 

„Es hängt alles zusammen“, sagt er. 

Zurück zum Handwerk. Das ideale Tattoo 
ist grob gesagt „möglichst groß, möglichst 
kontrastreich und möglichst einfach“, so 
Karlsruhen. Denn beim Tätowieren stelle 
die Haut die Regeln auf. Und die haben 
sich seit der ersten Tätowierung nicht ge-
ändert. Zu feine Linien, zu zarte Schattie-
rungen oder kleinteilige Motive ver-
schwimmen nach einigen Jahren zu einer 
undefinierten Masse. Diese Erkenntnis 
muss Karlsruhen hin und wieder neuen 
Kund:innen vermitteln, die ihm Fotos von 
eben solchen Motiven als Beweis für das 
Gegenteil präsentieren. „Meistens sind das 
dann ganz frische gestochene Arbeiten“, 
so der Tätowierer. Allzu oft passiere das 
aber nicht. Wer die dunkelrot und schwarz 
gehaltenen Räume des Kraftwerk betritt, 
um sich die Haut „färben“ zu lassen, ge-
hört in den meisten Fällen zur Stamm-
kundschaft und weiß, was geht und was 
nicht. 

Für immer Punk

Punk ist tot und die No-future-Attitüde 
gleich mit. Eigentlich ein Wunder, wenn 
man sich die aktuelle Weltkrisenlage so 
anschaut. Sei es drum. Dann kann man 
der Zukunft auch gelassen entgegensehen. 

„Es ist ein Privileg, dass ich jeden Tag schöne 
Tätowierungen machen darf und davon 
leben kann“, so Karlsruhen. „Das möchte 
ich so lange wie möglich weiter machen.“

von Marc Freudenhammer

„ Wir sprechen hier  
über die älteste Kunst  
der Menschheit.“  
Peter Karlsruhen 
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Tattookunst

Andreas Iglhaut weiß, was Kunstwerke brauchen.  
Als Restaurator des Von der Heydt­Museums  
kümmert er sich seit über 30 Jahren mit viel  
Erfahrung und Know­how um wertvolle Werke.

Blick für Details: 
Restaurator Iglhaut 
bei der Arbeit im 
Museum
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Ausstellung 

ZERO, Pop und Minimal –  
die 1960er und 1970er Jahre
10. April 2022 bis 16. Juli 2023

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8
42103 Wuppertal
Telefon 0202 563-6231
www.von-der-heydt-museum.de

„ Man muss jedes Mal neu 
entscheiden, welche Makel 
restauriert werden sollen 
und was zum Leben des 
Kunstwerks dazugehört.“  
Andreas Iglhaut

Eine Lupenbrille auf der Nase und eine Ta-
schenlampe in der Hand. Behutsam und 
aus nächster Nähe scannt Andreas Iglhaut 
die empfindliche Oberfläche eines Öl-Ge-
mäldes aus dem Jahr 1964. Das Pop-Art-
Kunstwerk mit dem Titel „Four“ ist eines 
der vielen Werke, die das Von der Heydt- 
Museum in der neuen Ausstellung „ZERO, 
Pop und Minimal – die 1960er und 1970er 
Jahre“ zeigt. Viele weitere warten noch 
auf die Begutachtung durch den erfahre-
nen Restaurator. Dem entgeht kein Riss, 
keine Verschmutzung oder andere Be-
schädigung. Konzentration und Geduld 
gehören zum Arbeitsalltag des 59-Jähri-
gen. „So kennt man Herrn Iglhaut“, sagt 
Anika Bruns, die gemeinsam mit Beate 
Eickhoff die Ausstellung kuratiert. 
 

immer kann Iglhaut darauf vertrauen, 
dass die Entscheidungsträger ihrer Ver-
antwortung auch gerecht werden. So habe 
ein Ansprechpartner auf die Nachfrage, 
was man mit der ehemals weißen Gips-
plastik „Ruth in the Kitchen“ des 
US-Künstlers George Segal machen solle, 
geantwortet „Paint it all over!“ Das habe 
man dann natürlich nicht gemacht, sagt 
der Restaurator. 

Richtig schwierig wird es, wenn Materia-
lien im Spiel sind, die zweckentfremdet 
im Kunstwerk gelandet sind. Das ist gar 
nicht so selten der Fall, so findet sich in 
der Ausstellung auch ein Schokoladenbild 
des Schweizer Künstlers Dieter Roth. Die 
leckere braune Masse verhält sich natür-
lich anders als Ölfarbe. „Man muss jedes 
Mal neu entscheiden, welche Makel res-
tauriert werden sollen und was zum Le-
ben des Kunstwerks dazugehört“, bringt 
es Iglhaut auf den Punkt. Größere Eingrif-
fe, die ein Werk nachhaltig verändern, 
werden ausführlich dokumentiert und auf 
der jeweiligen Bildbeschriftung mit Jahres-
angabe vermerkt.

Multitalent

Das nötige Know-how für seine Arbeit 
hat sich der „Hüter der Kunst“ über die 
Jahre selbst angeeignet. „Angefangen habe 
ich mit Gemälden“, sagt Andreas Iglhaut. 
Heute muss er sich zum Beispiel auch mit 
kinetischen Lichtobjekten auseinander-
setzen, deren Funktion nicht immer lo-
gisch nachvollziehbar ist. Das erschwert 
natürlich die Instandhaltung und kostet 
Zeit, zum Beispiel für die Recherche nach 
passenden Ersatzteilen, die sind nämlich 

PAINT IT ALL OVER!

Wie jeden Tag ist Andreas Iglhaut auch 
heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gekom-
men. Das mache er unabhängig von 

„Wind und Wetter“, sagt der gebürtig aus 
dem Schwarzwald stammende Wahlwup-
pertaler. Sein Arbeitsweg führt ihn mit-
ten durchs Luisenviertel, hier hat er selbst 
viele Jahre lang gewohnt. Noch heute 
fühlt er sich dem Viertel verbunden, be-
sucht regelmäßig die Cafés und Restau-
rants zwischen Kasinokreisel und Robert-
Daum-Platz. Natürlich nicht mehr ganz so 
häufig wie früher, als er noch jünger war, 
so Iglhaut.

Teamwork

Beim Gang durch die im Aufbau befindli-
che Ausstellung fällt auf, dass Andreas Igl-
haut sich um weitaus mehr kümmern 
muss als Gemälde. Es gibt Skulpturen, 
Lichtinstallationen, Objekte – die Vielfalt 
ist riesig. Als Restaurator im Museum 
muss er sich mit allen möglichen Materi-
alien auskennen. Ein Beispiel: Bei einem 
der berühmten Nagelbilder des ZERO- 
Künstlers Günther Uecker blättert bei ei-
nem der langen Nägel etwas weiße Farbe 
ab. Handelt es sich um eine Beschädigung 

oder gehört die Abnutzung zum Kunst-
werk? Was ist zu tun? „Wir entschei-

den bei größeren Eingriffen im 
Team, inwieweit wir Hand anle-
gen dürfen“, erklärt Iglhaut. 
Man müsse letztlich immer ab-
wägen. Im Zweifel bleibt nur 
die Rücksprache mit dem Ur-

heber des Kunstwerks oder 
einer Person, die derartige 

Dinge rechtssicher ent-
scheiden kann. Nicht 

gerade bei älteren Werken oft nur schwer 
zu bekommen. Für den Restaurator ist es 
aber genau diese Vielfalt und die Ab-
wechslung bei der Arbeit, die ihn motivie-
ren. Eine Lieblingsepoche hat Iglhaut üb-
rigens nicht. „Ich finde es unheimlich 
spannend, mich immer wieder in verschie-
dene Kunstströmungen einzuarbeiten.“

In einem der Ausstellungsräume steht 
eine verschlossene Holzkiste in der Mitte 
des Raumes auf dem Boden. Laut Beschrif-
tung handelt es sich um ein Werk des 
deutschen Künstlers Franz Erhard Walther. 

„Die wurde heute erst angeliefert. Bevor 
wir die Kiste öffnen, muss sie sich erst ak-
klimatisieren“, erklärt Iglhaut. Auf das 
Öffnen freue er sich aber schon jetzt. Das 
sei immer ein besonderer Moment. 

von Marc Freudenhammer
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Kunst

Der Sommer ist vorbei. Die Tage sind kurz 
und die Nächte länger als manchem lieb 
ist. Das kann schon mal aufs Gemüt schla-
gen. Wer sich dann ohnehin in einer per-
sönlichen Krise befindet, kommt im Zwei-
fel auf dumme Ideen. Und dann hilft in 
der Regel eines am besten: reden. Wer sich 
mitteilen kann, wer sich gehört fühlt und 
verstanden, dem wird eine Last von den 
Schultern genommen. Reden kann nach-
weislich ein emotionaler Wendepunkt 
sein,  der eine Krise – egal welcher Art – 
in eine neue Richtung lenkt. Hin zu einer 
optimistischeren Sichtweise auf die eige-
ne Situation. 

Gerade in den späten Abendstunden und 
der Nacht kann es aber schwer sein, den 
richtigen Gesprächspartner zu finden. Dann 
kommt der Wuppertaler Krisendienst 
Wendepunkt mit seiner Hotline ins Spiel. 
Die rund 80 Mitarbeitenden der 1998 ge-
gründeten Einrichtung sind in der Woche 
von 18 bis 8 Uhr und samstags, sonntags 
und feiertags rund um die Uhr erreichbar. 
Zwischen fünf und fünfzehn Anrufe ge-
hen pro Nacht in der Zentrale am Hof-
kamp ein. Neben der Hotline bietet der 

REDEN 
IST GOLD
Wer zuhört, kann helfen. Und damit vielleicht  
das Schlimmste verhindern. Der Wuppertaler  
Krisendienst Wendepunkt hört zu. Und das seit  
über 25 Jahren. 

Petra Hornig (li.) und Jens Hochkirch  
(Mi.)  vom Krisendienst Wendepunkt  
mit Nachtbürgermeister Thomas Plath.

Krisendienst auch fachkundige Beratung 
per Mail oder vor Ort an. „Das hat längst 
nicht jede Stadt“, sagt Petra Hornig, die 
seit fünf Jahren als Leiterin arbeitet. Rund 
4.500 Kontakte habe der Dienst in 2024 
verzeichnet. Darunter tendenziell immer 
mehr junge Menschen. Außerdem werde 
heute häufiger der Kontakt via E-Mail ge-
nutzt. Alle Angebote des Krisendienstes 
sind natürlich kostenfrei, auf Wunsch  
anonym und unterliegen der Schweige-
pflicht und dem Datenschutz. 

 
Sichtbar werden

„Wir sind ein allgemeiner psycho-sozialer 
Kriseninterventionsdienst“, erklärt die 50- 
Jährige. Das bedeute auch, das man mit allen 
relevanten Stellen wie Polizei, Kranken-
häusern, Frauenhäusern und anderen Ein-
richtungen eng zusammenarbeitet. „Wir 
vermitteln, unterstützen und helfen dabei, 
den richtigen Weg zu finden“, so Hornig. 
Doch bevor der Krisendienst helfen kann, 
muss er überhaupt als Möglichkeit in 
schwierigen Zeiten wahrgenommen wer-
den. Nachtbürgermeister Thomas Plath hat 

sich hierfür bei den Geschäftsleuten im 
Luisenviertel stark gemacht. Konkret 
wur den in allen teilnehmenden Geschäf-
ten, Bars und Restaurants Infomaterialien 
verteilt, die auf den Wendepunkt auf-
merksam machen. „Jeder sollte den Kri-
sendienst kennen“, 
so die Leiterin. 

„Wir wollen da sein, 
wo möglichst viele 
Menschen sind.“ Das 
Luisenviertel als 
beliebtes Shopping- 
und Ausgehviertel 
ist da ideal. Thomas  Plath weiß aus lang-
jähriger Erfahrung als Gastronom, wie es 
ist, wenn einsame Nachtschwärmer an 
der Bar versacken. 

Federführend bei der Planung der Info-
kampagne im Viertel ist Jens Hochkirch, 
Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit 
beim Wendepunkt. Der 55-Jährige ist 
Quereinsteiger und mit Herz und Seele 
bei der Sache. Wie beinahe alle aus dem 
Team, hat auch er persönliche Berüh-
rungspunkte mit krisenhaften Situatio-
nen. „Jeder hat ja seine eigene Geschichte“, 
sagt er. Aber ab welchem Punkt spricht 
man eigentlich von einer Krise? Muss das 
der geplante Suizidversuch sein? Reicht es, 
wenn man auf eine Depression zusteuert? 
Petra Horning antwortet darauf mit einer 

Anekdote aus der Telefonbetreuung: „Ganz 
am Anfang meiner Arbeit hier, hatte ich 
eine Frau am Telefon, die das Gespräch 
damit begann, dass der Wohnzimmertisch 
nicht zur Inneneinrichtung passt. Sie 
weinte und war total verzweifelt. Irgend-

wann kam dann he-
raus, dass der Tisch 
das erste Möbelteil 
ist, das sie nach dem 
Tod ihres Mannes 
angeschafft hatte. 
Das eigent liche Pro-
 blem war also die 

emotionale Krise im Zusammenhang mit 
dem schweren Verlust.“ Letztlich, so Hor-
nig, gehe es häufig um Themen wie Ein-
samkeit oder nicht verarbeitete Traumata, 
die sich besonders in den ruhigen Abend-
stunden den Weg ins Bewusstsein bahnen. 

Kurz gesagt: Eine Notlage ist immer eine 
sehr individuelle Sache. „Der Klient be-
stimmt, was die Krise ist“, sagt Jens Hoch-
kirch. „Jeder, der uns kontaktiert, hat ein 
Problem. Sonst würde er oder sie das 
nicht tun.“ Hemmschwellen abbauen, die
persönlichen Warnzeichen ernst nehmen
und vor allem sich helfen lassen – das sind 
die wichtigsten Ziele des Krisendienst 
Wendepunkt.

von Marc Freudenhammer

F
o

to
: S

ü
le

ym
a

n
 K

a
ya

a
lp

„ Wir wollen da sein, wo 
möglichst viele Menschen 
sind.“ Petra Hornig 

WENDEPUNKT – Wuppertaler  
Krisendienst gGmbH
Hofkamp 33
42103 Wuppertal
Tel. 0202 244 28 38

info@krisendienst-wuppertal.de
www.krisendienst-wuppertal.de
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Viertelsound  
von Unbreakable Daani 

Mein Viertelsound ist eine Hommage  
an all die starken Frauen, die das Musik-
business nachhaltig durchgerüttelt 
haben. Viele der Artists haben in ihrem 
Genre den Weg für nachfolgende Genera-
tionen von Frauen geebnet. Zum Beispiel 
Missy Elliott, die ich mit ihrem Song 
„Work it“ in meiner Playlist verewigt 
habe. Die gute Missy hat sich mit ihren 
provokanten Texten und dem fetten 
Sound im männerdominierten Hiphop- 
Business der Neunziger durchgesetzt und 
ist zu einer Ikone geworden. Das finde  
ich total beeindruckend und inspirierend. 
Oder Tina Turner, die sich von ihrem 
gewaltbereiten Ehemann scheiden lässt 
und dann eine unglaubliche Weltkarriere 
über viele Jahrzehnte hinlegt. 

Deshalb gehören fast alle Songs auf  
meiner Playlist auch zum Standard-
repertoire, wenn ich meinen Platten-
koffer zum Auflegen im Viertel bestücke. 
Und das seit gut 20 Jahren. Wer Lust  
hat, diese und viele weitere Frauen-
power-Songs gemeinsam mit DJ  
Mauzmon und mir zu feiern, der möge  
am 13. Juni ins Loch kommen.

1. Bello e impossibile
 Gianna Nannini
2. 9 to 5
 Dolly Parton
3. Proud Mary
 Tina Turner
4. The Shoop Shoop Song (It‘s In His Kiss)
 Cher
5. Think
 Aretha Franklin
6. Work It
 Missy Elliott
7. I Wanna Dance with Somebody  

(Who Loves Me)
 Whitney Houston
8. Valerie (feat. Amy Winehouse) -  

Version Revisited 
 Mark Ronson, Amy Winehouse
9. I‘m Coming Out
 Diana Ross
10. I Say a Little Prayer
 Aretha Franklin
11. Rich Gal
 Michie One, Louchie Lou
12. True Colors
 Cyndi Lauper
13. Who‘s That Girl?
 Eve
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Sondervermögen Creme Eis erhöht 
den Kalorienhaushalt in einer  
mittelgroßen Portion Schokoeis  
auf satte 1.000 kcal.

Poldis Taverne Lukas Podolski 

ersetzt Dios Taverne durch 

einen seiner Döner-Läden.

Rührend Historischer  
Kochlöffel von Uwe Becker  
bei Tiefbauarbeiten entdeckt.

Wut-Burger Burger King klagt 
sich einen Außenbereich auf dem 
Laurentiusplatz.

Leitkultur Autofahrer  aus Remscheid irrt wegen Umleitungen tagelang  durch die Straßen im Viertel.

Mett Max Donald Trump  

verhängt 20 Prozent Strafzölle 

auf die frischen Mettenden  

von Metzgerei Kaufmann. 

InnenRandStadt Stadt plant 

Umsiedlung des Luisenviertels  

in das alte Kaufhof-Gebäude, um 

die Innenstadt wiederzubeleben.

PAPPERLAPAPPWo Menschen zusammenkommen, wird viel getuschelt. Allzu ernst  

sollte man die meisten Gerüchte und Mut maßungen aber nicht  

nehmen. Genau wie die satirischen „Meldungen“ auf dieser Seite.

E-gal Tesla-Verkaufszahlen im  

Luisenviertel purzeln ins Bodenlose.

QR-Code scannen und  
Spotify-Playlist anhören.  
Oder diesen Short-Link nutzen: 
bit.ly/unbreakabledaani

26 01.2025

Satire  Playlist

LUISENVIERTEL



ANZEIGEN SOCIAL MEDIA
Instagram und Facebook  

PREISLISTE NR. 2026/01  INSTAGRAM UND FACEBOOK

Leistung Preis bei gleichzeitiger Anzeigenschaltung  
in der Printausgabe

Veröffentlichung Kurzvideo oder Bildmotiv  
in Feed und Story (ggf. mit Link) + Text

190,00 €

Gestaltung Bildmotiv + Veröffentlichung  
in Feed und Story (ggf. mit Link) + Text

290,00 €

Produktion Kurzvideo + Veröffentlichung  
in Feed und Story (ggf. mit Link) + Text

390,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. Mitglieder der IG Friedrich-Ebert-Straße e. V. erhalten 10 % Sonderrabatt auf alle Anzeigen
preise. Es gelten die AGB der wppt:kommunikation gmbh für Anzeigen und andere Werbemittel im Luisenviertelmagazin.

WICHTIGE HINWEISE
Bei der Produktion eines Kurzvideos (Reel) sprechen wir die Grobkonzeption im Vorfeld mit Ihnen ab.  
Die Videoinhalte werden im Rahmen eines etwa einstündigen Termins bei Ihnen vor Ort produziert und vor der 
Veröffentlichung abgestimmt. Auch die Bildunterschrift (Caption) erstellen wir in enger Abstimmung mit Ihnen. 
Wir gehen von maximal zwei Korrekturschleifen aus. 

Bei Bereitstellung eigener Inhalte müssen folgende Werte eingehalten werden. 

Kurzvideo oder Animation
Dateiformat: mp4
Proportion: 9:16 
Größe: min. 1080 x 1920 px
Länge: max. 20 Sekunden

Bildmotiv
Dateiformat: jpg oder png
Proportion: 4:5
Größe: min. 1080 x 1350 px

Bei Ihrer ersten  

Buchung erhalten 

Sie 10% Rabatt

NEU!



ANZEIGEN PRINT

PREISLISTE NR. 2026/01  PRINT

Format Anschnitt (mm) Satzspiegel (mm) Preis pro Ausgabe

1/1 230 × 315 195 × 275 1.980 € 

1/2 230 × 155  
113 × 315 

195 × 135 
95 × 275

1.053 €  

1/3 230 × 95 195 × 87 765 € 

1/4 113 × 155 95 × 135 581 € 

1/6 - 95 × 87 325 €

1/12 - 95 × 42 207 € 

Umschlagseiten (US)

2. / 3. US 230 × 315 195 × 275 2.525 € 

4. US 230 × 315 - 3.188 € 

Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. Mitglieder der IG Friedrich-Ebert-Straße e. V. erhalten 10 % Sonderrabatt auf alle Anzeigen
preise. Es gelten die AGB der wppt:kommunikation gmbh für Anzeigen und andere Werbemittel im Luisenviertelmagazin.

Ausgabe und Verteilung  
14.000 Exemplare werden dem 
IHK-Magazin Bergische Wirtschaft 
beigelegt (Vollbelegung und  
Verteilung in Wuppertal, Solingen, 
Remscheid).

6.000 Exemplare werden an  
100 Auslegestellen verteilt.

Erscheinungstag 
Donnerstag, 8. Mai 2025
Freitag, 7. November 2025

Anzeigenschluss
Montag, 7. April 2025
Montag, 6. Oktober 2025

Druckunterlagenschluss
Freitag, 11. April 2025
Freitag, 10. Oktober 2025 

Erscheinungsweise Digital
www.viertelmagazin.de

Druckauflage	
20.000 Exemplare

Heftformat
230 x 315 mm

Satzspiegel
195 × 275 mm

Druckdaten
Optimiert für Zeitungsdruck  
(max. 240 % Farbauftrag).  
Auflösung mindestens 300 dpi.

1/1

1/41/3

1/2

1/6

1/2

1/12 Graue Flächen = Formate im Anschnitt  
Roter Rahmen = Formate im Satzspiegel 

Hinweise zu Anzeigen im Anschnitt:
• �An jeder Seite müssen 4 mm Beschnitt zur  

reinen Anzeigengröße zugegeben werden. 
• �Der Text sollte einen Mindestabstand  

von 5 mm  
zum Anzeigenrand haben.

• �PDF bitte mit Schnittmarken.

Bei Buchung von  

2 Ausgaben erhalten 

Sie 15 % Rabatt



ANZEIGEN REDAKTIONELL

GESICHTER IM VIERTEL
Anzeige ohne eigene Gestaltung 
mit Foto, Überschrift und  
kurzem Text. 

VIERTEL TO GO
Anzeigen ohne eigene Gestaltung 
zum Bewerben von einzelnen 
Produkten. Kurzer redaktioneller 
Text (wird erstellt) und Produkt-
foto. Wahlweise mit hervorge
hobener URL. 

TOP IM VIERTEL
Doppelseite in Magazin- 
Gestaltung. Inklusive 
redaktioneller Texterstellung 
und Fotoshooting. 

Der Luisenviertel-Kaff ee ist der erste Haus-Espresso der Rösterei 
ChiCoff ee in der Friedrich-Ebert-Straße. Sein Charakter: kräft ig, 
würzig und dunkel. Der fair gehandelte Direct-Trade-Kaff ee 
bringt einen besonders vollen Körper mit sich. Er eignet sich so-
wohl für Filterkaff ee als auch für Siebträgermaschinen oder Voll-
automaten. Mit seinem relativ günstigen Preis von 6,50 Euro für 
250 Gramm ist er der perfekte Einstieg in die Welt der Special 
Coff ees. 

www.chico� ee.shop

KUSCHEL-
PARTNER

WIMMELWUPPERTAL

VON HAUS
AUS LECKER
Der Luisenviertel-Kaff ee ist der erste Haus-Espresso der Rösterei 
ChiCoff ee in der Friedrich-Ebert-Straße. Sein Charakter: kräft ig, 
würzig und dunkel. Der fair gehandelte Direct-Trade-Kaff ee 
bringt einen besonders vollen Körper mit sich. Er eignet sich so-
wohl für Filterkaff ee als auch für Siebträgermaschinen oder Voll-
automaten. Mit seinem relativ günstigen Preis von 6,50 Euro für 
250 Gramm ist er der perfekte Einstieg in die Welt der Special 
Coff ees. 

www.chico� ee.shop

WIMMELWUPPERTAL

VON HAUS
AUS LECKER

Die knallbunten Twins Wärmfl aschen der Marke farbenfreunde 
machen aus kalten Herbsttagen kuschelige Sofaabenteuer. Sie 
lassen sich ganz einfach befüllen und halten besonders lange 
warm. Sie fassen zwei Liter und haben eine Hülle aus einem be-
sonders weichen Nickystoff , der in 19 verschiedenen Farbkombis 
erhältlich ist. Alle farbenfreunde-Produkte sind übrigens „Made 
in Germany“ und werden nach dem Oeko-Tex-Standard 100 auf 
ihre Umweltfreundlichkeit geprüft . Die farbenfrohen Kuschel-
partner gibt es bei Tisch & Bett in der Friedrich-Ebert-Straße 30. 
Kostenpunkt: 36,90 Euro. In der Regel sind immer rund sechs 
Farben vorrätig, wenn gewünscht ist eine Nachbestellung aber 
kein Problem.

www.tisch-bett.de

Jacques Tilly ist wohl der bekannteste Karnevalswagen-Künstler 
Deutschlands. Darüber hinaus ist er auch ein waschechter Wup-
pertal-Fan. Aus diesem Grund hat er seine Lieblingsstadt in ei-
nem turbulenten Wimmelbild verewigt, das jetzt auch als Puzzle 
mit 1.000 Teilen erhältlich ist. Das kunterbunte Wimmel-Puzzle 
kostet 19,95 Euro und ist ab November zum Beispiel bei der 
Buchhandlung v. Mackensen erhältlich.

www.mackensen.de

Sie möchten Ihr eigenes 

Viertelprodukt vorstel-

len? Sprechen Sie uns an! 

s.schmidt@wppt.de

14 Herbst 21

Viertel to go
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Street Cruiser
Der alteingesessene Viertelbewoh-
ner und Künstler Thomas Eiffert 
rollt am liebsten mit seinem him-
melblauen Fahrrad vom Atelier in 
der Nützenberger Straße zu seiner 
Galerie im Luisenviertel. Wenn es 
nicht anders geht, transportiert 
er damit auch seine Leinwände von 
A nach B. Wer seine Malerei aus 
nächster Nähe erleben will, dem 
sei das Wochenende am 6. und 7. 
November ans Herz gelegt. Dann 
nämlich öffnet Eiffert die Türe zu 
seiner Galerie in der Luisenstraße 
90 im Rahmen der WOGA 2021 – 
so wie viele andere Künstler im 
Viertel.

LUISENVIERTEL

Schnappschuss

Weiß und Cremetöne dominieren den 
Raum. Die Tischplatten sind aus hellem 
Holz gefertigt. Rundherum stehen schicke 
Designerstühle. An der Wand ein großer 
kreisrunder Spiegel mit einer dezent 
schwarzen Umrandung. Aus der Tiefe des 
Raumes leuchten Sonnenstrahlen vom 
kleinen Innenhof aus ins Innere. Und  
natürlich: Brillen in allen Formen und 
Farben. Die hochwertigen Gestelle sind 
ordentlich aufgereiht und warten nur da-
rauf, von den Kundinnen und Kunden 
ausgewählt zu werden. Man sieht dem 
Brillengeschäft in der Friedrich-Ebert-Stra-
ße an, dass hier mit viel Liebe zum Detail 
renoviert wurde – und gearbeitet wird. 

„Wir wollten etwas wirklich Schönes 
schaffen“, sagt Eleni Sdirou. Die 45-jährige 

LIEBE

DETAIL

ZUM

Mit ihrem neuen Laden „Lieblings-
brille“ haben sich die Gründer innen 
Eleni Sdirou und Corinna Fackiner 
einen Traum erfüllt. Wir sagen: 
Willkommen im Viertel! 

zehn Jahre lang eine echte Institution im 
Viertel war. Im Juni 2023 verabschiedete 
sich die Vorbesitzerin in den Ruhestand. 
Die Optikerinnen erfuhren zufällig davon 
und machten kurzen Prozess. Innerhalb 
weniger Tage war der neue Mietvertrag 
unterschrieben. Eine mutige Entschei-
dung, die sich aber bereits bei der Eröff-
nung im September als richtig herausstellte. 

„Wir waren überwältigt von der Re so nanz“, 
sagt Eleni Sdirou. Das Konzept geht offen-
sichtlich auf.

Die Frauen kennen sich schon eine kleine 
Ewigkeit, haben viele Jahre zusammenge-
arbeitet und sich schätzen gelernt. Das 
merkt man auch, wenn man mit den bei-
den spricht. „Wir sind eigentlich grund-

Wuppertalerin mit griechischen Wurzeln 
ist sichtlich zufrieden mit dem neuen Laden-
lokal, der Ausstattung und mit der Lage. 
Ganz besonders mit der Lage. 

Gut beraten

Ihre Kollegin und Mitgründerin, Corinna 
Fackiner, kann dem nur zustimmen. „Das 
Luisenviertel ist einfach toll, wie ein eige-
nes kleines Dorf in der Stadt“, so die 
40-Jährige. Dass die beiden Gründerinnen 
heute hier in ihrem frisch eröffneten Op-
tikerladen stehen, ist auch ein bisschen 
Glückssache gewesen. Bis Anfang des Jah-
res war hier die „Mathilde“ beheimatet, 
eine kleine Modeboutique, die über vier-

verschieden“, sagt Eleni Sdirou. Das sei 
ein echter Vorteil im Arbeitsalltag. Ge-
meint sind die verschiedenen Vorlieben, 
wenn es um die Tätigkeiten in der Werk-
statt und im Verkaufsbereich geht. „Co-
rinna ist sehr an den medizinischen  
Aspekten interessiert“, so Sdirou. Aus die-
sem Grund sei es nur folgerichtig gewe-
sen, dass diese nach der Meisteraus-
bildung noch eine Weiterbildung zur 
Optometristin angehängt hat. Eine Zu-
satzqualifikation, die nicht viele Optiker 
vorzuweisen haben. Vorteil für die 
Kund:innen: eine besonders präzise  Ein-
schätzung aller medizinisch relevanten 
Aspekte und damit auch eine sehr qualifi-
zierte Beratung, was die Brillengläser be-
trifft.

Lieblingsjob

Um das geballte Know-how der beiden 
Gründerinnen optimal in der Praxis um-
setzen zu können, wurde in neueste Tech-
nik investiert. So zum Beispiel in eine be-
sonders präzise Augenüberprüfungsanlage, 
die auf das Hundertstel Dioptrin messen 
kann. Außerdem das fortschrittliche Vi-
deo-Zentriersystem Visioffice der dritten 
Generation, mit dem die genaue Lage der 
Augen in verschiedenen Situationen er-
fasst wird. „Wir nehmen uns sehr viel  
Zeit für die Vermessung“, sagt Corinna  
Fackiner. Neben der Hightech-Ausrüs-
tung, dem medizinischen Know-how und 
der hauseigenen Werkstatt – die heutzu-
tage auch nicht mehr selbstverständlich 

ist – geht es bei „Lieblingsbrille“ natürlich 
auch um den modischen Aspekt. Eine 
Brille ist schließlich ein Statement und 
muss zum Gesicht passen. 

„Eine Brille darf auf keinen Fall zu aufge-
setzt wirken“, findet Corinna Fackiner. 
Dabei gehe es keinesfalls nur um das Aus-
sehen, sondern auch um das Material, die 
Haptik, das Gewicht, die Abstimmung der 
Gläser und die Qualität der Verarbeitung. 
Diese Vielfalt, dieses komplexe Zusam-
menspiel aus Fashion, Handwerk und Me-
dizin macht für die beide Gründerinnen 
den Reiz ihrer Arbeit aus. Und wenn alles 
zusammenkommt, dann freuen sich die 
Kunden und Kundinnen am Ende über  
ihre ganz persönliche Lieblingsbrille. 

Fashion, Handwerk, Medizin: 
Corinna Fackiner (li.)  
und Eleni Sdirou sind Optiker-
innen aus Überzeugung. 
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Kontakt
Lieblingsbrille
Friedrich-Ebert-Straße 45 
42103 Wuppertal
Telefon 0202 31786688 
info@lieblingsbrille-wuppertal.de
lieblingsbrille-wuppertal.de

„ Eine Brille darf auf keinen 
Fall zu aufgesetzt wirken.“ 
Corinna Fackiner 
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PREISLISTE NR. 2026/01  REDAKTIONELL

Format Anschnitt (mm) Satzspiegel (mm) Preis pro Ausgabe

Gesichter im Viertel 1/12 - 87 × 42 207 €

Gesichter im Viertel 1/6 - 95 × 87 325 €

Gesichter im Viertel 1/4 - 95 × 135 581 € 

Viertel to go 1/3 230 × 105 195 × 99 765 €  

Top im Viertel 2/1 460 × 315  195 × 275 2.480 € 

Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. Mitglieder der IG Friedrich-Ebert-Straße e. V. erhalten 10 % Sonderrabatt auf alle Anzeigen
preise. Es gelten die AGB der wppt:kommunikation gmbh für Anzeigen und andere Werbemittel im Luisenviertelmagazin.

Bei Buchung von  

2 Ausgaben erhalten 

Sie 15 % Rabatt

1/4 Anzeige

1/6 Anzeige

Maße: 95 x 135 mm
Überschrift: ca. 20 Zeichen
Text: ca. 400 Zeichen

Maße: 95 x 87 mm 
Überschrift: ca. 20 Zeichen 
Text: ca. 270 Zeichen

HIER STEHT  
DIE HEADLINE
Lore mo ende sum et quis 
quam il ius, consequiam
Lore mo ende sum et quis 

Ladenlokal xy
Musterstraße 14
12345 Musterstadt

1/12 Anzeige Maße: 87 x 42 mm
Überschrift: ca. 20 Zeichen
Text: ca. 100 Zeichen

Sie haben Lust auf Sonne im Winter oder Sie möchten Ihre Ferien für  
das nächste Jahr planen? Dann sind Sie bei Witte Flugdienst genau richtig. 
Unser vielfach ausgezeichnetes Reisebüro-Team ist mit wertvollen Tipps 
und persönlichem Service an Ihrer Seite. Wir kennen die schönsten Reise-
ziele für Ihren Traumurlaub, Ihre Kreuzfahrt oder Ihre Golfreise.

Sprechen Sie uns an, sichern Sie sich das beste Angebot für die schönsten 
Wochen des Jahres, und die Vorfreude kann beginnen.
 
Witte Flugdienst Lufthansa City Center · Friedrich-Ebert-Straße 69 ·  
42103 Wuppertal · Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und 
Samstag von 10 bis 13 Uhr · Urlaubsreisen 0202 / 931 21 41 und Geschäftsreisen 
0202 / 931 21 21 · info@witte-flugdienst.de · www.witte-flugdienst.de

DIE REISEPROFIS  DIE REISEPROFIS  
IM VIERTELIM VIERTEL

Witte_Gesichter-im-Viertel_95x135_Nov_Lay.indd   1Witte_Gesichter-im-Viertel_95x135_Nov_Lay.indd   1 08.10.24   15:0808.10.24   15:08

Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil. Wir engagieren uns für Ihre Ziele 
und den Erfolg des Mandats. Wir beraten und begleiten Sie in allen 
juristischen Belangen – immer mit dem Blick für das Ganze.  

Runkel Rechtsanwälte
Erfahrung. Engagement. Erfolg.

Friedrich-Ebert-Straße 146 | 42117 Wuppertal | Tel. 0202 30 20 71 
runkel-anwaelte.de

STARKE PARTNERSTARKE PARTNER



ANZEIGEN ONLINE

TEXTANZEIGE
Textanzeige mit Bild oder  
Farbfläche im Hintergrund  
und Link zur Website

Link zur Website

viertelmagazin.de

ADVERTORIAL 1
Bild und Überschrift mit  
Weiterleitung zu einer  
Artikelseite, auf der weitere  
Textinhalte hinterlegt  
werden können.

ADVERTORIAL 2
Bild, Überschrift und kurzer  
Vorschautext mit einer  
Weiterleitung zur Artikelseite, 
auf der weitere Textinhalte  
hinterlegt werden können.

PREISLISTE NR. 2026/01  ONLINE

Format (Pixel) Preis pro Ausgabe

Textanzeige min. 800 x 800 99 € 

Advertorial 1 min. 800 x 800 119 €  

Advertorial 2 min. 800 x 800 119 € 

Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. Mitglieder der IG Friedrich-Ebert-Straße e. V. erhalten 10 % Sonderrabatt auf alle Anzeigen
preise. Es gelten die AGB der wppt:kommunikation gmbh für Anzeigen und andere Werbemittel im Luisenviertelmagazin.

Bei Buchung von  

2 Ausgaben erhalten 

Sie 15 % Rabatt

https://www.viertelmagazin.de


ANZEIGEN ONLINE
viertelmagazin.de

TEXTANZEIGE

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 2

https://www.viertelmagazin.de
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ALLGEMEINE  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (nach­
folgend „die AGB“) regeln das 
Verhältnis zwischen dem Verlag 
wppt : kommunikation und dem 
Auftraggeber bei der Erteilung 
und Abwicklung von Anzeigen­
aufträgen für das vom Verlag 
vermarktete Luisenviertelma­
gazin einschließlich der darauf 
basierenden Online-Version so­
weit schriftlich nicht etwas an­
deres vereinbart wurde. Ferner 
gelten diese AGB sinngemäß 
auch für die Aufträge von Bei­
heftern, Beiklebern oder tech­
nischen Sonderausführungen. 
Der Auftraggeber kann diese 
AGB jederzeit auf www.viertel­
magazin.de aufrufen, ausdru­
cken sowie herunterladen bzw. 
speichern.

1. Definitionen

1.1 „Angebot“ im Sinne dieser 
AGB ist das Angebot der 
wppt : kommunikation GmbH 
(nachfolgend: „Verlag“) über die 
Schaltung und Veröffentli­
chung eines Werbemittels oder 
mehrerer Werbemittel in Zeit­
schriften zum Zwecke der Ver­
breitung. Soweit nicht aus­
drücklich anders als verbindli­
ches Angebot bezeichnet, sind 
Angebote des Verlages freiblei­
bend, d. h. nicht bindend, und 
stehen unter dem Vorbehalt der 
Verfügbarkeit der angebotenen 
Leistungen.

1.2 „Anzeigenauftrag“ im Sinne 
dieser AGB ist das Angebot ei­
nes Auftraggebers über die 
Veröffentlichung einer oder 
mehrerer Anzeigen oder ande­
rer Werbemittel (nachfolgend 
insgesamt als „Anzeigen“ be­
zeichnet) eines Werbungtrei­
benden oder sonstigen Inseren­
ten (nachfolgend insgesamt als 

„Werbungtreibende“ bezeichnet) 
in einer Zeitschrift zum Zweck 
der Verbreitung. Auftraggeber 
kann eine Agentur oder direkt 
ein Werbungtreibender sein.

1.3 Ein „Abschluss“ ist ein Ver­
trag über die Veröffentlichung 
mehrerer Anzeigen unter Be­
achtung der dem Auftraggeber 
gemäß Preisliste zu gewähren­
den Rabatte, wobei die jeweili­
gen Veröffentlichungen auf Ab­
ruf des Auftraggebers erfolgen. 
Ist im Rahmen eines Abschlus­
ses das Recht zum Abruf einzel­
ner Anzeigen eingeräumt, so 
muss das Erscheinungsdatum 
der letzten Anzeige innerhalb 
eines Jahres nach Erscheinen 
der ersten Anzeige liegen (nach­
folgend als „Insertionsjahr“ be­
zeichnet), sofern nicht im Ein­
zelfall ausdrücklich etwas an­
deres vereinbart worden ist.

1.4 Der Verlag kann einen Drit­
ten zur Durchführung der 
Anzeigenvermarktung beauf­
tragen. Der Beauftragte han­
delt im Namen und auf Rech­
nung des Verlags.

2. Vertragsschluss

2.1 Bei einem Anzeigenauftrag 
kommt ein Vertrag, soweit 
nicht ausdrücklich anders in­

dividuell vereinbart, durch Ab­
druck der Anzeige (bei mehre­
ren Anzeigen der ersten Anzei­
ge) oder durch Bestätigung des 
Verlags in Textform zustande. 
Sofern ein verbindliches Ange­
bot durch den Verlag erfolgt, 
kommt der Vertrag durch die 
Annahmeerklärung des Auf­
traggebers zustande.

2.2 Soweit Agenturen Anzeigen­
aufträge erteilen, kommt der 
Vertrag, vorbehaltlich anderer 
schriftlicher Vereinbarungen, 
mit der Agentur zustande. Die 
Agentur ist verpflichtet, dem 
Verlag auf Anforderung vor 
Vertragsschluss einen Ge­
werbenachweis via Handels­
registerauszug und einen 
Mandatsnachweis zukommen 
zu lassen.

2.3 Anzeigenaufträge von Wer­
be- und Mediaagenturen wer­
den nur für namentlich genau 
genannte Werbetreibende an­
genommen. Die Werbung für 
die Produkte oder Dienstleis­
tungen eines anderen als des 
bei der Buchung angegebenen 
Werbetreibenden bedarf in je­
dem Fall der vorherigen schrift­
lichen Zustimmung des Verlags.

2.4 Sofern der Vermarkter Auf­
träge oder Abschlüsse über 
Dritte vermarkten lässt, han­
deln diese Dritten als Vertreter 
des Verlags und auf dessen 
Rechnung. 

2.5 Soweit die Gewährung von 
AE nicht ausgeschlossen ist, 
wird für alle Aufträge, die über 
eine vom Verlag anerkannte 
Werbeagentur erteilt werden, 
eine Mittlergebühr von 15 % auf 
das Rechnungsnetto vergütet, 
d. h. auf die Rechnungssumme 
ohne Mehrwertsteuer nach Ab­
zug von Rabatten. Ausgenom­
men davon sind Setup-Gebüh­
ren, technische Kosten sowie 
Vergütungen für Layout- und 
Kreativleistungen.

2.6 Änderungen und Ergänzun­
gen zu einem Vertrag sowie Ab­
weichungen von diesen AGB 
bedürfen der Textform. Für Ver­
tragsänderungen und -ergän­
zungen gilt dies auch für die 
Aufhebung dieser Schriftform­
klausel.

2.7 Bei Agenturbuchungen be­
hält sich der Vermarkter das 
Recht vor, Buchungsbestäti­
gungen auch an den Auftragge­
ber der Agentur weiterzuleiten.

3. Anzeigenveröffentlichung

3.1 Sollen Anzeigen nur zu be­
stimmten Erscheinungstermi­
nen oder an bestimmten Plät­
zen der Zeitschrift veröffent­
licht werden, so bedarf es 
hierfür einer ausdrücklichen 
Vereinbarung mit dem Ver­
markter. Die Aufträge für diese 
Anzeigen müssen so rechtzeitig 
bei dem Vermarkter eingehen, 
dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt 
werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszufüh­
ren ist.

3.2 Für die Veröffentlichung in 
der Online-Version des Maga­
zins ist der Verlag berechtigt, 
die für die Print-Ausgaben vor­
liegenden Druckunterlagen an 
die jeweiligen Erfordernisse der 
elektronischen Ausgabe anzu­
passen. Die Darstellung kann 
dabei vom Druckergebnis in der 
Papier-Ausgabe abweichen. 

3.3 Ein Ausschluss von 
Konkurrenzanzeigen wird 
grundsätzlich nicht zugesagt.

�4. Pflichten des Auftrag-
gebers und Ablehnungsrecht 
des Verlages

4.1 Der Auftraggeber ist dafür 
verantwortlich, dass die von 
ihm zur Verfügung gestellten 
Inhalte, insbesondere seine An­
zeigen, so ausgestaltet sind, 
dass sie nicht gegen gesetzliche 
Bestimmungen verstoßen und 
insbesondere jugendschutz-, 
presse-, wettbewerbs-, daten­
schutz-, straf- und medien­
dienstrechtliche Vorschriften 
einhalten. Im Falle eines Versto­
ßes gegen Satz 1 stellt der Auf­
traggeber den Verlag von allen 
etwaigen dem Verlag daraus 
entstehenden Kosten, ein­
schließlich der Kosten der 
Rechtsverteidigung, vollum­
fänglich auf erstes Anfordern 
frei. Eine Pflicht zur Prüfung der 
Werbemittel vor Schaltung und 
Veröffentlichung des Werbe­
mittels besteht für den Verlag 
nicht.

4.2 Der Verlag behält sich vor, 
Anzeigen oder andere Werbe­
mittel abzulehnen, insbesonde­
re, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Be­
stimmungen verstößt oder de­
ren Inhalt vom Deutschen Wer­
berat in einem Beschwerde­
verfahren beanstandet wurde 
oder deren Veröffentlichung 
wegen des Inhalts, der Gestal­
tung, der Herkunft oder der 
technischen Form Rechte Drit­
ter oder die Interessen des Ver­
lages verletzt oder andere Wer­
bemittel (insbesondere Beila­
gen, Beiheftungen etc.) aus 
technischen Gründen nicht 
dem Objekt beigelegt bzw. bei­
geheftet werden können. Die 
Ablehnung einer Anzeige oder 
eines anderen Werbemittels 
wird dem Auftraggeber unver­
züglich mitgeteilt. Bei Anzeigen, 
die in ihrem Erscheinungsbild 
der redaktionellen Gestaltung 
der Zeitschriften entsprechen, 
behält sich der Verlag im Sinne 
seines publizistischen Auftrages 
ein Einspruchsrecht vor. Anzei­
gen, die redaktionell gestaltet 
sind, müssen sich eindeutig von 
der Grundschrift des Magazins 
unterscheiden. Anzeigen, die 
aufgrund ihrer Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Anzeige“ deut­
lich kenntlich gemacht.

4.3 Werbemittel, die Werbung 
Dritter oder für Dritte enthal­
ten (Verbundwerbung), bedür­
fen in jedem Einzelfall der  
vorherigen schriftlichen Zu­

stimmung des Verlages. Die 
Werbungtreibenden sind na­
mentlich zu benennen. Der Ver­
lag behält sich die Erhebung  
eines Verbundaufschlags bzw. 
eine abweichende Rabattie­
rung vor.

4.4 Ist der Auftraggeber wegen 
des Inhalts eines Werbemittels 
bereits abgemahnt worden 
bzw. wird abgemahnt oder hat 
er eine Unterlassungsverpflich­
tungserklärung bereits abgege­
ben oder gibt er eine solche ab, 
ist der Auftraggeber verpflich­
tet, den Verlag hierüber unver­
züglich zu informieren. Unter­
lässt der Auftraggeber diese 
Obliegenheitspflicht, haftet der 
Verlag auch nicht für den dem 
Auftraggeber durch eine wie­
derholte Veröffentlichung der 
beanstandeten Anzeigen (-in­
halte) entstehenden Schaden.

�5. Übermittlung von  
Druckunterlagen

5.1 Für die rechtzeitige Liefe­
rung und die einwandfreie Be­
schaffenheit geeigneter Dru­
ckunterlagen oder anderer 
Werbemittel ist allein der Auf­
traggeber verantwortlich. So­
fern nichts anderes mit dem 
Vermarkter vereinbart wurde, 
sind die Druckunterlagen über 
die E-Mail-Adresse s.schmidt@
wppt.de anzuliefern. Der Auf­
traggeber ist verpflichtet, digi­
tale Druckunterlagen als ord­
nungsgemäße, insbesondere 
dem im Vertrag genannten For­
mat oder den dort enthaltenen 
technischen Anforderungen – 
für die Veröffentlichung in digi­
talen Ausgaben sind Vorlagen 
entsprechend den technischen 
Vorgaben des Verlags zur Er­
stellung und Übermittlung von 
Online-Werbemitteln anzulie­
fern – entsprechende Vorlagen 
für Anzeigen rechtzeitig vor 
Schaltungsbeginn zur Verfü­
gung zu stellen. Kosten des Ver­
lags für vom Auftraggeber ge­
wünschte oder zu vertretende 
Änderungen der Druckvorlagen 
hat der Auftraggeber zu tragen.

5.2 Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder 
zu vertretende Änderungen der 
Druckvorlagen hat der Auftrag­
geber zu tragen. Bei schwieri­
gen Satzarbeiten, die einen hö­
heren als den üblichen Auf­
wand erfordern, behält sich der 
Verlag vor, diese dem tatsächli­
chen Aufwand entsprechend in 
Rechnung zu stellen. Vereinbart 
ist die für den belegten Titel 
nach Maßgabe der Angaben in 
der Preisliste sowie in der Auf­
tragsbestätigung übliche Be­
schaffenheit der Anzeigen im 
Rahmen der gegebenen Mög­
lichkeiten, die von den Dru­
ckunterlagen und der von der 
Druckerei eingesetzten Technik 
bestimmt werden. Der Auftrag­
geber hat vor einer digitalen 
Übermittlung von Druckunter­
lagen dafür Sorge zu tragen, 
dass die übermittelten Dateien 
frei von Computerviren sind. Er 
ist insbesondere verpflichtet, 
zu diesem Zweck handelsübli­

che Schutzprogramme einzu­
setzen, die jeweils dem neues­
ten Stand zu entsprechen ha­
ben. Entdeckt der Vermarkter 
auf einer ihm übermittelten 
Datei Schadensquellen der  
vorbezeichneten Art, wird der 
Vermarkter von dieser Datei 
keinen Gebrauch mehr machen 
und diese, soweit zur Schadens­
vermeidung bzw. -begrenzung 
(insbesondere zur Vermeidung 
des Übergreifens der Schadens­
quelle auf die EDV-Anlage des 
Verlags) erforderlich, löschen, 
ohne dass der Kunde in diesem 
Zusammenhang Schadenser­
satzansprüche geltend machen 
kann. Der Verlag behält sich vor, 
den Kunden auf Schadenser­
satz in Anspruch zu nehmen, 
wenn durch solche durch den 
Kunden infiltrierte Schadens­
quellen dem Verlag Schäden 
entstanden sind.

5.3 Wenn ein Auftrag nicht oder 
falsch durchgeführt wird, weil 
der Auftraggeber seine Mitwir­
kungspflichten verletzt, insbe­
sondere Produktionsvorlagen 
nicht rechtzeitig, unvollständig 
und/oder mangelhaft oder 
falsch gekennzeichnet abgelie­
fert wurden bzw. gemäß Ziff. 
5.3 gelöscht wurden, hat der 
Verlag dennoch Anspruch auf 
die vereinbarte Vergütung.

5.4 Digital übermittelte Druck­
vorlagen für Farbanzeigen kön­
nen nur mit einem auf Papier 
gelieferten Farbproof zuver­
lässig verarbeitet werden. 
Ohne Farbproof sind Farbab­
weichungen unvermeidbar; sie 
lösen keinen Preisminderungs­
anspruch aus.

5.5 Unabhängig von den digita­
len Druckunterlagen ist eine 
schriftliche Auftragserteilung 
mit Motivkennzeichnung erfor­
derlich. Die Anlieferung der 
Druckunterlagen allein bedeu­
tet keine Auftragserteilung.

5.6 Druckunterlagen werden 
nur auf besondere Anforderung 
an den Auftraggeber zurück­
gesandt. Die Pflicht zur Aufbe­
wahrung der Druckunterlagen 
endet einen Monat nach der 
erstmaligen Veröffentlichung 
der Anzeige oder des anderen 
Werbemittels.

6. Mängel

6.1 Entspricht die Veröffent­
lichung der Anzeige nicht der 
vertraglich geschuldeten Be­
schaffenheit bzw. Leistung, so 
hat der Auftraggeber Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder 
eine einwandfreie Ersatzanzei­
ge, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige be­
einträchtigt wurde. Der Verlag 
hat das Recht, eine Ersatzan­
zeige bzw. Ersatzveröffent­
lichung zu verweigern, wenn (a) 
diese einen Aufwand erfordert, 
der unter Beachtung des In­
halts des Schuldverhältnisses 
und der Gebote von Treu und 
Glauben in einem groben Miss­
verhältnis zu dem Leistungsin­
teresse des Auftraggebers steht, 
oder (b) diese für den Verlag nur 

der wppt : kommunikation GmbH für Anzeigen  
und andere Werbemittel im Luisenviertelmagazin



mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich wäre. Lässt der 
Verlag eine ihm für die Ersat­
zanzeige oder die Veröffentli­
chung des anderen Werbemit­
tels gesetzte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersat­
zanzeige/Ersatzveröffentli­
chung erneut nicht einwand­
frei, so hat der Auftraggeber ein 
Recht auf Zahlungsminderung 
oder Rückgängigmachung des 
Auftrages. Bei unwesentlichen 
Mängeln der Anzeige oder der 
Veröffentlichung des anderen 
Werbemittels ist die Rückgän­
gigmachung des Auftrags aus­
geschlossen.

6.2 Der Auftraggeber wird die 
Anzeige unverzüglich nach 
Veröffentlichung überprüfen. 
Soweit der Auftraggeber Kauf­
mann ist, müssen Mängelrügen 
unverzüglich nach Veröffentli­
chung gegenüber dem Verlag 
geltend gemacht werden, es sei 
denn, es handelt sich um nicht 
offensichtliche Mängel, dann 
gilt eine Frist von sechs Mona­
ten. Soweit der Auftraggeber 
Verbraucher ist, müssen Rekla­
mationen bei offensichtlichen 
Mängeln binnen zwei Wochen, 
bei nicht offensichtlichen Män­
geln binnen eines Jahres ab 
dem gesetzlichen Verjährungs­
beginn geltend gemacht wer­
den.

6.3 Der Verlag haftet für sämt­
liche Schäden, gleich ob aus 
vertraglicher Pflichtverletzung 
oder aus unerlaubter Handlung, 
nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen: (a) Bei grober 
Fahrlässigkeit beschränkt sich 
die Haftung gegenüber Unter­
nehmern auf den Ersatz des ty­
pischen vorhersehbaren Scha­
dens; diese Beschränkung gilt 
nicht, soweit der Schaden 
durch gesetzliche Vertreter 
oder leitende Angestellte des 
Verlags verursacht wurde. (b) 
Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haftet der Verlag nur, wenn 
eine wesentliche Vertrags­
pflicht verletzt, eine Garantie 
übernommen oder arglistig ge­
täuscht wurde. In solchen Fäl­
len ist die Haftung auf den typi­
schen vorhersehbaren Schaden 
beschränkt. Im Falle einer Haf­
tung nur für den typischen vor­
hersehbaren Schaden besteht 
keine Haftung für mittelbare 
Schäden, Mangelfolgeschäden 
oder entgangenen Gewinn.

6.4 Alle gegen den Verlag ge­
richteten Ansprüche aus ver­
traglicher Pflichtverletzung 
verjähren in einem Jahr ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn, 
sofern sie nicht auf vorsätzli­
chem oder grob fahrlässigem 
Verhalten beruhen oder es sich 
um eine Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit han­
delt; in solchen Fällen richtet 
sich die Verjährungsfrist nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

6.5 Bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie 
bei einer Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit haftet 
der Verlag unbegrenzt nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

7. Probeabzüge

Probeabzüge werden nur auf 
ausdrücklichen Wunsch gelie­
fert. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm 
bis zum Anzeigenschluss oder 
innerhalb der bei der Übersen­
dung des Probeabzuges gesetz­
ten Frist mitgeteilt werden. 

8. Zahlungen

8.1 Die Rechnung ist innerhalb 
der aus der Rechnung ersichtli­
chen Frist zu bezahlen, sofern 
nicht im einzelnen Fall schrift­
lich etwas anderes vereinbart 

ist. Der Verlag behält sich vor, 
aus begründetem Anlass, wie 
z. B. Neuaufnahme der Ge­
schäftsbeziehung, Vorauszah­
lung zum Anzeigenschluss zu 
verlangen. 

8.2 Der Auftraggeber kann ge­
gen Ansprüche des Verlags nur 
mit einer unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten 
Forderung aufrechnen. Sofern 
der Auftraggeber Unternehmer 
ist, ist er zur Ausübung eines Zu­
rückbehaltungsrechts nur be­
fugt, sofern der Gegenanspruch 
unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist und auf demsel­
ben Vertragsverhältnis beruht.

8.3 Bei Zahlungsverzug werden 
zusätzlich zu den gesetzlichen 
Verzugszinsen angemessene 
Mahngebühren erhoben. Der 
Verlag kann darüber hinaus die 
weitere Ausführung des laufen­
den Anzeigenauftrages oder 
Abschlusses bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restli­
chen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen.

8.4 Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähig­
keit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch wäh­
rend der Laufzeit eines Vertra­
ges das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf 
ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Voraus­
zahlung des Betrages zum 
Anzeigenschlusstermin und von 
dem Ausgleich offener Rech­
nungsbeträge abhängig zu ma­
chen.

8.5 Beanstandungen jeglicher 
Art die Rechnung betreffend 
sind unverzüglich, spätestens 
jedoch binnen 2 Wochen in 
schriftlicher oder fernschriftli­
cher Art anzuzeigen. Geschieht 
dies nicht, verfällt ein etwaiger 
Anspruch auf Rechnungsskon­
tierung.

9. Anzeigenbeleg

Der Verlag liefert auf Wunsch 
einen Beleg für Anzeigen und 
andere Werbemittel; der Verlag 
behält sich vor, hierfür eine ge­
sonderte Vergütung zu verlan­
gen. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an 
seine Stelle eine rechtsverbind­
liche Bescheinigung des Verlags 
über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

10. Preislisten

10.1 Preise verstehen sich stets 
zuzüglich der jeweils gesetzlich 
geltenden Umsatzsteuer; das 
gilt insbesondere für in Werbe­
aufträgen und Preislisten ge­
nannte Preise.

10.2 Der Verlag ist berechtigt, 
die Preise jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu ändern. Prei­
sänderungen für Anzeigenver­
träge sind wirksam, wenn sie 
vom Verlag mindestens einen 
Monat vor Veröffentlichung der 
Anzeige angekündigt werden; in 
diesem Falle steht dem Auf­
traggeber ein Rücktrittsrecht 
zu. Das Rücktrittsrecht muss in­
nerhalb von 14 Tagen in Text­
form nach Zugang der Ände­
rungsmitteilung über die Prei­
serhöhung ausgeübt werden. 
Das Rücktrittsrecht gilt nicht 
für im Dauerschuldverhältnis 
abzuwickelnde Aufträge. Hier 
treten Änderungen der Preislis­
te sofort in Kraft, sofern nicht 
ausdrücklich eine andere Ver­
einbarung getroffen ist.

11. Rechteübertragung 

11.1 Der Auftraggeber ist dafür 
verantwortlich, dass die von 
ihm zur Verfügung gestellten 
Druckunterlagen Rechte Dritter 
nicht verletzen. Er erklärt, Inha­

ber sämtlicher für die Schal­
tung und Veröffentlichung der 
von ihm zur Verfügung gestell­
ten Druckunterlagen erforderli­
chen Nutzungs- und Verwer­
tungsrechte und hierüber ver­
fügungsberechtigt zu sein. Im 
Falle der Anzeigenerstellung 
durch den Verlag erklärt der 
Auftraggeber zudem, alle zur 
Erstellung der Anzeige erfor­
derlichen Rechte zu besitzen. Er 
stellt den Verlag insofern von 
allen Ansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern frei. Dies  
umfasst auch die Kosten zur 
Rechtsverteidigung. Der Auf­
traggeber ist verpflichtet, den 
Verlag mit Informationen und 
Unterlagen bei der Rechtsver­
teidigung gegenüber Dritten zu 
unterstützen.

11.2 Der Auftraggeber überträgt 
dem Verlag an den von ihm zur 
Verfügung gestellten Druckun­
terlagen die für die Erstellung 
und die Veröffentlichung der 
Werbung in Print-, Online- und 
Telemedien aller Art, einschließ­
lich Internet, erforderlichen 
nichtausschließlichen urheber­
rechtlichen Nutzungs-, Leis­
tungsschutz-, Marken- und 
sonstigen Rechte, insbesondere 
das Recht zur Vervielfältigung, 
Verbreitung, Übertragung, Sen­
dung, öffentlichen Zugänglich­
machung, Entnahme aus einer 
Datenbank und zum Abruf, und 
zwar zeitlich und inhaltlich in 
dem für die Durchführung des 
Auftrags notwendigen Umfang. 
Der Verlag erhält zudem zeitlich 
unbegrenzt das Recht zur Ei­
genwerbung des Verlags bzw. 
der jeweiligen Objekte. Die vor­
genannten Rechte werden in 
allen Fällen örtlich unbegrenzt 
übertragen und sind frei auf 
Dritte übertragbar.

11.3 Etwaige den Angeboten des 
Verlags zugrundeliegende Kon­
zepte und Bestandteile sind  
urheber- und wettbewerbs­
rechtlich geschützt und vom 
Auftraggeber vertraulich zu be­
handeln. Diese Konzepte dürfen 
insbesondere weder in dieser 
noch in abgewandelter Form 
an Dritte weitergegeben noch 
von dem Auftraggeber außer­
halb des Vertragsumfangs für 
eigene Zwecke genutzt werden.

11.4 Wird im Zusammenhang 
mit der Anzeige eine Grafik oder 
in sonstiger Art und Weise der 
Name, das Logo, das Unterneh­
menskennzeichen, die Marke, 
ein Werktitel oder eine sonstige 
geschäftliche Bezeichnung ver­
wendet, so gewährt der Auf­
traggeber dem Verlag für die 
Dauer des Vertrages das nicht 
ausschließliche, nicht übertrag­
bare Recht zur Nutzung der 
Grafik oder der entsprechenden 
Zeichen in der jeweiligen Anzeige.

11.5 Vom Verlag für den Auf­
traggeber gestaltete Anzeigen­
motive (Promotions) dürfen nur 
für Anzeigen in den dafür bei 
dem Verlag gebuchten Titeln/
Ausgaben verwendet werden. 
Weitere Rechte werden nicht 
eingeräumt.

12. Laufzeit

12.1 Der Vertrag endet mit Ab­
lauf der vereinbarten Vertrags­
laufzeit.

12.2 Das Recht zur außeror­
dentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund nach vorheri­
ger Abmahnung bleibt hiervon 
unberührt. Die Kündigung hat 
schriftlich zu erfolgen. Ein 
Recht zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund liegt ins­
besondere vor, wenn eine der 
Parteien trotz einer schriftli­
chen Abmahnung wiederholt 
eine wesentliche Vertrags­
pflicht verletzt, eine fortdau­

ernde Vertragsverletzung in­
nerhalb angemessener Frist 
nicht abstellt oder deren Folgen 
nicht beseitigt, gegen eine und/
oder beide Parteien und/oder 
gegen die vom Verlag vermark­
tete Zeitschrift infolge einer 
vertragsgegenständlichen Leis­
tung eine Abmahnung erfolgte 
und/oder eine einstweilige Ver­
fügung erwirkt wurde oder für 
den Verlag der begründete Ver­
dacht besteht, dass der Auf­
traggeber oder die von ihm zur 
Verfügung gestellten Inhalte 
gegen geltende rechtliche Be­
stimmungen, insbesondere des 
Strafgesetzbuches oder die gel­
tenden Werberichtlinien, ver­
stößt bzw. verstoßen hat; ein 
begründeter Verdacht besteht, 
sobald dem Verlag auf Tatsa­
chen gestützte Anhaltspunkte 
für einen Verstoß gegen rechtli­
che Bestimmungen vorliegen, 
insbesondere ab der Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens 
gegen den Verlag, den Auftrag­
geber und/ oder gegen die vom 
Verlag vermarkteten Zeitschrif­
ten bzw. ab der Aufforderung 
zu einer Stellungnahme durch 
die zuständigen Stellen. Ein 
Grund zur fristlosen Kündigung 
ist auch gegeben, wenn über 
das Vermögen eines Vertrags­
partners ein Insolvenzverfah­
ren eröffnet oder mangels Mas­
se nicht eröffnet bzw. ein dies­
bezüglicher Antrag gestellt 
wird und der betroffene Ver­
tragspartner trotz entspre­
chender Aufforderung die of­
fenbare Unbegründetheit des 
Antrags nicht binnen einer an­
gemessenen Frist nachweist. 
Ein Grund zur fristlosen Kündi­
gung besteht darüber hinaus, 
wenn gegen eine der Vertrags­
parteien Vollstreckungsmaß­
nahmen ausgebracht und nicht 
innerhalb von einem Monat 
aufgehoben wurden.

13. Störungen des Vertragsver-
hältnisses bei höherer Gewalt

Bei Betriebsstörungen oder in 
Fällen höherer Gewalt, Arbeits­
kampf, Beschlagnahme, Ver­
kehrsstörungen, allgemeiner 
Rohstoff- oder Energiever­
knappung und dergleichen – 
sowohl im Betrieb des Verlag 
als auch in fremden Betrieben, 
deren sich der Verlag zur Erfül­
lung seiner Verbindlichkeiten 
bedient – hat der Verlag An­
spruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten Anzeigen, 
wenn das Vermarktungsobjekt 
mit 80 % der im Durchschnitt 
der letzten vier Quartale ver­
kauften oder auf andere Weise 
zugesicherten Auflage vom Ver­
lag ausgeliefert worden ist. Bei 
geringeren Auslieferungen wird 
der Rechnungsbetrag im glei­
chen Verhältnis gekürzt, in dem 
die zugesicherte Auflage zur 
tatsächlich ausgelieferten Auf­
lage steht. Der Verlag behält 
sich vor, aus aktuellem Anlass 
Erscheinungstermine zu ver­
schieben. Dem Auftraggeber er­
wachsen daraus keinerlei An­
sprüche gegenüber dem Verlag.

14. Einschaltung Dritter

Der Auftraggeber bedarf zur 
vollständigen oder teilweisen 
Übertragung seiner Rechte und 
Pflichten aus dem Anzeigen­
auftrag der vorherigen schrift­
lichen Zustimmung des Ver­
markters. Der Verlag ist berech­
tigt, sich zur Erfüllung seiner 
Verbindlichkeiten aus dem 
Anzeigenauftrag Dritter zu be­
dienen.

�15. Vertraulichkeit undPresse

15.1 Soweit nicht schriftlich an­
ders vereinbart, werden die 
Vertragsparteien Einzelheiten 
des Vertragsverhältnisses, ins­
besondere die Preise und Kon­

ditionen, sowie über Geschäfts­
geheimnisse, von denen sie im 
Rahmen der Vertragsdurchfüh­
rung unmittelbar oder mittel­
bar durch die jeweils andere 
Partei Kenntnis erlangen, 
streng vertraulich behandeln. 
Dies gilt nicht, wenn eine Of­
fenlegung gerichtlich oder be­
hördlich angeordnet wird oder 
zur gerichtlichen Durchsetzung 
eigener Rechte gegen die je­
weils andere Vertragspartei er­
forderlich ist. Der Vermarkter 
ist darüber hinaus berechtigt, 
den Inhalt des Anzeigenauf­
trags den gemäß Ziffer 16 ein­
geschalteten Dritten sowie 
verbundenen Unternehmen  
gemäß §§ 15 ff. Aktiengesetz  
offenzulegen. Die Verpflichtung 
besteht während der gesamten 
Vertragslaufzeit und unbe­
grenzt über eine Beendigung  
hinaus.

15.3 Presseerklärungen sowie 
sonstige öffentliche Verlautba­
rungen gegenüber Dritten über 
die Geschäftsbeziehung zwi­
schen dem Verlag und dem Auf­
traggeber oder bezüglich der 
Details getroffener Vereinba­
rungen bedürfen der vorheri­
gen Freigabe des Verlags. Dies 
gilt ebenso für Logoveröffen­
tlichungen für vom Verlag ge­
lieferte Logos.

16. Schlussbestimmungen

16.1 Etwaige zusätzliche in der 
Preisliste enthaltene Geschäfts­
bedingungen gelten ergänzend 
zu diesen Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen.

16.2 Soweit nach diesen Allge­
meinen Geschäftsbedingungen 
Schriftform erforderlich ist, 
wird diese durch die Textform 
gewahrt.

16.3 Änderungen der AGB wer­
den dem Auftraggeber schrift­
lich mitgeteilt. Sie gelten als 
vom Auftraggeber genehmigt, 
sofern dieser nicht binnen eines 
Monats ab Mitteilung schrift­
lich widerspricht.

16.4 Allgemeine Vertrags- oder 
Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers werden hiermit 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
Dies gilt auch dann, wenn den 
Bedingungen des Auftragge­
bers nicht ausdrücklich wider­
sprochen wurde und/oder der 
Verlag die Leistungen wider­
spruchslos erbringt, d. h. Wer­
bemittel widerspruchslos ge­
schaltet und veröffentlicht 
werden.

16.5 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlags. Im Geschäftsverkehr 
mit Kaufleuten, juristischen Per­
sonen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand der Sitz des Ver­
lags. Bei Nichtkaufleuten be­
stimmt sich der Gerichtsstand 
nach den gesetzlichen Vor­
schriften. Es gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts.

16.6 Sollten einzelne Bestim­
mungen des Vertrages ein­
schließlich dieser Regelungen 
ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder sollte der Vertrag eine 
Lücke enthalten, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Be­
stimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die 
Vertragsparteien verpflichten 
sich, anstelle einer unwirksa­
men Bestimmung eine gültige 
Vereinbarung zu treffen, deren 
wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen so weit wie mög­
lich nahekommt.


